
 
Bitte bis spätestens 31.01.2024  
zurücksenden 
als E-Mail: weinbau@z-a-r.org 
oder auf dem Postweg  

 

  
  
 
Empfänger: 
 

ZAR 
Alsheimer Straße 29 
67583 Guntersblum 

Absender:  

 

 

 

 

Tel.-Nr.:      
(für evtl. Rückfragen) 

E-Mail:      
bitte unbedingt angeben 

Bürgernummer:  
 

 
 

A. Weinbauerhebungsbogen__2023 
 Flächen und Zukaufsmengen  
 

 
 
Bitte beachten Sie zum Ausfüllen die Hinweise und Erläuterungen auf der Folgeseite 
 

1.) Bewirtschaftete Weinbauertragsfläche 
(einschl. gepachteter und überlassener Flächen) 

  

 
 

      
 
Hektar 

      

2.)    Erntemenge (Wein / Most)  
           (Gemäß Traubenernte- und Weinerzeugungsmeldung)         Liter 
 
3.) Traubenverkauf     
 3.1 Verkauf von Trauben aus einer Teilfläche von  -       Hektar 

     (bitte Nachweis beifügen)  

 3.2 Vollständige(r) 
Traubenverkauf / Mostvermarktung 

  

ja      nein 
 

     (bitte Nachweis beifügen)  

4.) Zukauf     
 4.1 Trauben 

(Umrechnungsfaktor: 100 kg Trauben = 80 Ltr. Most) 

 

+       Liter 
 4.2 Most 

(Umrechnungsfaktor: 100 Ltr. Most = 100 Ltr. Wein) 

 

+       Liter 

 4.3 Wein   +       Liter 

  Der zugekaufte Wein wird direkt abgefüllt   ja      nein  

5.) Ich habe keinen Weinbaubetrieb mehr   Betriebsaufgabe seit:        

6.) Verpachtung der Weinberge an:         bis:       

 (Bitte Name und Anschrift angeben)         bis:       

           bis:       
                                                                                                                          (bitte Vertrag beifügen) 
 

Bei Betriebsaufgabe, vollständiger Verpachtung oder Komplettabgabe der Trauben sind im Teil B keine wei-
teren Angaben erforderlich! Bei Teilnahme am Bringsystem bitte Teil B ausfüllen! 

 
Bitte vergessen Sie nicht die Erklärung zu unterschreiben! (siehe Rückseite) 

mailto:weinbau@z-a-r.org


 
 

B. Teilnahme am Bringsystem  
Reststoffe aus der Weinbereitung 2023 
    

 
 
 

      

1.) Mostverkauf (abgegebene Mengen)         Liter 
       

       

2.) Entsorgung fester und flüssiger Reststoffe  
Für eine erfolgreiche Teilnahme am Bringsystem muss mindestens 1 % der Ernte- und Zukaufsmenge entsorgt werden = 
Summe 2.1 bis 2.3 

 
 2.1 Anlieferung zur Kläranlage  

Trub, Hefe, ggf. Spülwasser 
 

       Liter 
     Lieferschein liegt uns bei erfolgter Anlieferung vor 
 2.2 Abtransport zur Brennerei  

Flüssige Weinhefe 
 

       Liter 
     Lieferschein/e beifügen  
       

 2.3 Verbringung von Feststoffen auf landwirtschaftliche Flächen 
 

 
Größe der Filter-

platten 
 

 
Anzahl der angefallenen 

Filterplatten 

 
Liter je Plat-

te 

 
Gesamtmenge 

 

bis 500 mm 
 

      5 Liter       Liter 

ab 501 mm 
 

      15 Liter       Liter 
 

Bei Fremdvergabe (Filtervorgang nicht im eigenen Betrieb) bitte Lieferschein des Lohnunternehmens beifügen. 
 
 

Summe aus 2.1 bis 2.3       Liter gesamt 
 
 
 
 
 

Schlusserklärung des Betriebsinhabers 
 
Ich/Wir versichere(n), dass ich/wir die vorstehenden Angaben vollständig und wahrheitsgemäß nach bestem 
Wissen und Gewissen gemacht habe(n). Mir/Uns ist bekannt, dass eine falsche Erklärung die zu einer Abga-
benhinterziehung oder Verkürzung führt nach den Bestimmungen der §§ 15 und 16 Kommunalabgabenge-
setz (KAG) i.V. mit § 370 Abgabenordnung (AO) mit einer Geldstrafe oder Geldbuße geahndet werden kann. 
 
Ich/wir sind darüber informiert, dass meine/unsere Angaben überprüft werden können. 
 
 

        
Ort, Datum  Unterschrift 

 
 
 

Hinweise / Erläuterungen zum Teil A 
 

Nr. 1): Als Weinbauertragsfläche gilt die eigene bewirtschaftete Fläche (ohne Brachflächen und Jungpflanz-
anlagen die nicht im Ertrag stehen) zuzüglich gepachteter und/oder zur Bewirtschaftung überlassene Flä-
chen. Verpachtete bzw. zur Bewirtschaftung abgegebene Flächen sind in Abzug zu bringen. 
 
Nr. 3): Bitte geben Sie hier nur die Flächen an, von denen Trauben verkauft wurden (kein Most oder 
Wein) 
 




